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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Mit einer parlamentarischen Initiative ersuchte Nationalrätin Gilli (gp, SG) mit einer
marginalen Änderung im Heilmittelgesetz eine erneute Verlängerung der kantonalen
Zulassung von Arzneimitteln. Nötig geworden war diese Anpassung aus zeitlichen
Gründen: Die Beratung und Inkraftsetzung des revidierten Heilmittelgesetzes (HMG),
welches die Arzneimittelzulassung vereinfachen wird, dauerten länger an, als geplant.
Währenddessen liefen die Fristen einzelner Übergangsbestimmungen bereits aus,
namentlich auch jene betreffend die kantonale Zulassung von Medikamenten. Um
Rechtssicherheit für die Hersteller bei kantonalen Zulassungen zu schaffen, seien diese
nochmals befristet zu verlängern, so die Forderung der Initiative. Ohne eine derartige
Verlängerung im HMG wären kantonale Arzneimittel ab Anfang 2014 nicht mehr
rechtmässig im Handel erhältlich, was einerseits illegalen Handel begünstigen und
andererseits mangelnde behördliche Kontrolle bedeuten würde. Nachdem die
Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit beider Kammern der Initiative
Folge gegeben hatten und der Bundesrat sowohl das Anliegen unterstützte als auch
unter bestimmten Voraussetzungen ein Fortbestehen solcher kantonal zugelassener
Arzneimittel im neuen HMG vorsah, stiess dieser Vorstoss auf wenig Widerstand im
Parlament. Die entsprechend ausgearbeitete Gesetzesvorlage passierte die beiden Räte
einstimmig mit 142 Stimmen im National- und 32 Stimmen im Ständerat. Auch die
Schlussabstimmungen während der Sommersession fielen einstimmig zugunsten dieses
Geschäfts aus. Kantonale Zulassungen von Arzneimitteln bleiben somit bis zum 31.
Dezember 2017 gültig. 1
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1) BBl, 2013, S. 3281 ff., 3289 ff.; AB NR, 2013, S. 738 f., 1214; AB SR, 2013, S. 477 f., 650.
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